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Erwägungen

E. 1.1
Zur Beschwerde in Strafsachen sind gemäss Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 7 BGG die
Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen
nach dem Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht befugt. Die Staatsanwaltschaft des
Bundes ist nach Art. 81 Abs. 2 BGG auch zur Beschwerde berechtigt, wenn das
Bundesrecht vorsieht, dass ihr oder einer anderen Bundesbehörde der Entscheid mitzuteilen
ist, oder wenn sie die Strafsache den kantonalen Behörden zur Untersuchung und
Beurteilung überwiesen hat. Art. 81 Abs. 2 BGG entspricht Art. 381 Abs. 4 lit. a und lit. b
StPO betreffend die Legitimation der Staatsanwaltschaft des Bundes zur Ergreifung von
Rechtsmitteln gegen kantonale Entscheide im Geltungsbereich der Strafprozessordnung.

Urteile, die nach dem Heilmittelgesetz ergangen sind, müssen gemäss Art. 3 Ziff. 15 der
Verordnung über die Mitteilung kantonaler Strafentscheide (SR 312.3) dem
Schweizerischen Heilmittelinstitut mitgeteilt werden. Die Staatsanwaltschaft des Bundes ist
daher gemäss Art. 81 Abs. 2 BGG zur Beschwerde in Strafsachen gegen letztinstanzliche
kantonale Strafentscheide betreffend das Heilmittelgesetz berechtigt.

E. 1.2.1
Die vorliegende Beschwerde vom 12. Juli 2013 an das Bundesgericht wurde im Namen der
Bundesanwaltschaft vom "Stv. Leiter Rechtsdienst" unterzeichnet. Dieser war weder
Bundesanwalt noch Stellvertretender Bundesanwalt noch Leitender Staatsanwalt des
Bundes noch Staatsanwalt des Bundes (siehe zu dieser Terminologie Art. 7 ff. StBOG ). Es
stellt sich die von Amtes wegen zu prüfende Frage, ob der stellvertretende Leiter des
Rechtsdienstes der Bundesanwaltschaft eine Beschwerde in Strafsachen an das
Bundesgericht einreichen und somit gültig unterzeichnen kann.

E. 1.2.2
Das Bundesgericht hat in einem Urteil vom 14. Februar 2013 (6B_212/2012), das ebenfalls
eine Beschwerde gegen einen mitteilungspflichtigen Entscheid betreffend Übertretung des
Heilmittelgesetzes betraf, die in jenem Verfahren vom Beschwerdegegner bestrittene
Beschwerdeberechtigung des Rechtsdienstes der Bundesanwaltschaft unter Hinweis auf
Art. 381 Abs. 4 lit. a StPO in Verbindung mit Art. 9 Abs. 3 StBOG und Art. 5 Abs. 6 des
damals geltenden Reglements des Bundesanwalts vom 22. November 2010 über die
Organisation und Verwaltung der Bundesanwaltschaft (AS 2010 5993), welchem Art. 5
Abs. 3 Satz 2 des zurzeit geltenden Reglements entspricht, ohne nähere Begründung bejaht.

An dieser Auffassung kann nach erneuter Prüfung und unter Berücksichtigung der
Rechtsprechung zur Beschwerdelegitimation kantonaler Staatsanwaltschaften nicht
festgehalten werden.



E. 1.3.1
Gemäss Art. 5 Abs. 3 Satz 1 des Reglements des Bundesanwalts vom 11. Dezember 2012
über die Organisation und Verwaltung der Bundesanwaltschaft (SR 173.712.22) ist dem
Stab der Bundesanwaltschaft (siehe Art. 1 Abs. 1 lit. b des Reglements) ein Rechtsdienst
zugeordnet. Dieser kann nach Art. 5 Abs. 3 Satz 2 des Reglements Rechtsmittel gemäss Art.
381 Abs. 4 lit. a StPO ergreifen und den Bundesanwalt in Verfahren gemäss dem
Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht vertreten. Das Reglement stützt sich auf Art.
9 Abs. 3 StBOG , wonach der Bundesanwalt die Organisation und Verwaltung der
Bundesanwaltschaft in einem Reglement regelt.

E. 1.3.2
Ob Art. 9 Abs. 3 StBOG eine ausreichende gesetzliche Grundlage für die in Art. 5 Abs. 3
Satz 2 des Reglements des Bundesanwalts statuierte Befugnis des Rechtsdienstes der
Bundesanwaltschaft zur Ergreifung von Rechtsmitteln gemäss Art. 381 Abs. 4 lit. a StPO
bildet, ist zweifelhaft. Art. 9 Abs. 3 StBOG ist im 2. Titel des
Strafbehördenorganisationsgesetzes ("Strafverfolgungsbehörden") im 2. Kapitel
("Bundesanwaltschaft") im 2. Abschnitt ("Organisation, Verwaltung und Befugnisse")
enthalten. Nach Art. 9 Abs. 3 StBOG regelt der Bundesanwalt in einem Reglement "die
Organisation und Verwaltung" der Bundesanwaltschaft. Von "Befugnissen" im
Allgemeinen und von einer "Befugnis zur Ergreifung von Rechtsmitteln" im Besonderen ist
in Art. 9 Abs. 3 StBOG nicht die Rede. Die entsprechende Befugnis ist in Art. 15 StBOG
("Rechtsmittel der Bundesanwaltschaft") geregelt. Nach Art. 15 Abs. 1 StBOG sind
innerhalb der Bundesanwaltschaft zur Ergreifung von Rechtsmitteln befugt (a) der
Staatsanwalt, der die Anklage erhoben und vertreten hat; (b) der Leitende Staatsanwalt der
Einheit, durch welche die Anklage erhoben und vertreten wurde; (c) der Bundesanwalt.

Ob Art. 9 Abs. 3 StBOG eine ausreichende gesetzliche Grundlage für Art. 5 Abs. 3 Satz 2
des Reglements bildet, muss hier jedoch nicht abschliessend beurteilt werden. Auch wenn
man die Frage bejahen wollte, ergäbe sich aus der genannten Reglementsbestimmung aus
nachstehenden Gründen keine Berechtigung des Rechtsdienstes der Bundesanwaltschaft zur
Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht gegen mitteilungspflichtige kantonale
Entscheide.

E. 1.3.3
Nach Art. 5 Abs. 3 Satz 2 des Reglements der Bundesanwaltschaft kann deren Rechtsdienst
"Rechtsmittel gemäss Art. 381 Abs. 4 lit. a StPO " ergreifen. Nach dieser Bestimmung kann
die Staatsanwaltschaft des Bundes gegen kantonale Entscheide Rechtsmittel einreichen,
wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr oder einer anderen Bundesbehörde der Entscheid
mitzuteilen ist. Die Schweizerische Strafprozessordnung und damit auch Art. 381 Abs. 4
StPO erfasst indessen die Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht nicht. Diese ist
im Bundesgerichtsgesetz geregelt. Die Staatsanwaltschaft des Bundes ist in
mitteilungspflichtigen Strafsachen nicht gestützt auf Art. 381 Abs. 4 lit. a StPO , sondern
aufgrund von Art. 81 Abs. 2 BGG zur Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht
berechtigt. Von Rechtsmitteln gemäss Art. 81 Abs. 2 BGG ist in Art. 5 Abs. 3 Satz 2 des
Reglements des Bundesanwalts über die Organisation und Verwaltung der
Bundesanwaltschaft und auch in anderen Bestimmungen dieses Reglements nicht die Rede.

Selbst wenn man annehmen wollte, dass der Rechtsdienst der Bundesanwaltschaft gestützt
auf Art. 5 Abs. 3 Satz 2 des Reglements in Verbindung mit Art. 9 Abs. 3 StBOG und in



Verbindung mit Art. 381 Abs. 4 lit. a StPO gegen einen mitteilungspflichtigen
Strafentscheid der ersten kantonalen Instanz ein Rechtsmittel an die kantonale
Rechtsmittelinstanz ergreifen kann, ist der Rechtsdienst der Bundesanwaltschaft zur
Beschwerde in Strafsachen gegen einen mitteilungspflichtigen Entscheid der letzten
kantonalen Instanz nicht befugt, da im Reglement der Bundesanwaltschaft von
Rechtsmitteln gemäss Art. 81 Abs. 2 BGG nicht die Rede ist. Gegen solche Entscheide in
mitteilungspflichtigen Strafsachen, in welchen die Anklage nicht von der
Staatsanwaltschaft des Bundes erhoben und vertreten wurde, kann innerhalb der gemäss
Art. 81 Abs. 2 BGG beschwerdeberechtigten Staatsanwaltschaft des Bundes einzig der
Bundesanwalt Beschwerde in Strafsachen erheben, wie sich aus Art. 15 StBOG ergibt.

E. 1.3.4
Besteht eine für den ganzen Kanton zuständige Oberstaatsanwaltschaft oder eine
vergleichbare Behörde, die innerhalb des Kantons für eine einheitliche Rechtsanwendung
zu sorgen hat und Rechtsmittel vor den letzten kantonalen Instanzen ergreifen kann, ist
diese allein zur Beschwerde in Strafsachen legitimiert. Dies gilt auch, wenn das kantonale
Recht mehreren Behörden die Befugnis einräumt, den staatlichen Strafanspruch vor den
kantonalen Gerichten zu vertreten ( BGE 115 IV 152 E. 4; 131 IV 142 E. 1; Urteil
6B_949/2013 vom 3. Februar 2014 E. 2). Auch im Lichte dieser Rechtsprechung zur
Beschwerdelegitimation der kantonalen Staatsanwaltschaften kann es nicht in Betracht
kommen, dass zur Beschwerde in Strafsachen gegen mitteilungspflichtige Entscheide der
letzten kantonalen Instanzen auf Seiten der Staatsanwaltschaft des Bundes (siehe Art. 81
Abs. 2 BGG ) neben dem Bundesanwalt auch der Rechtsdienst der Bundesanwaltschaft
befugt ist.

E. 1.3.5
Nachdem die Beschwerde vom stellvertretenden Leiter des Rechtsdienstes der
Bundesanwaltschaft unterzeichnet wurde, in der Meinung, dafür zuständig zu sein, liegt
kein Anwendungsfall von Art. 42 Abs. 5 BGG vor. Es ist nicht von einem Mangel
auszugehen, der im Nachhinein behoben werden kann. Auf die Beschwerde ist deshalb
nicht einzutreten.

E. 2
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben. Dem Beschwerdegegner
1 ist keine Entschädigung zuzusprechen, da ihm im bundesgerichtlichen Verfahren keine
Umtriebe entstanden sind.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


